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Zahnersatz auf Implantaten


Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 504 und 508
Galvanische Sekundärteile, intraorale Fixierung, GOZ-Pos. 504

Teilleistungen bei Zahnersatz, GOZ-Pos. 505/506
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Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 507/525/526
Erneuerte Sekundärteile als Verbindungselement, GOZ-Pos. 508/510
Verschraubung, GOZ-Pos. 508
Berechnung von gegossenen Klammern, GOZ-Pos. 508
Wiederherstellung der Funktion eines Verbindungselementes, GOZ-Pos. 509/510
Brückenreparatur, GOZ-Pos. 511
Provisorien, Wiedereingliederung im Notdienst, GOZ-Pos. 512/513/514
Provisorien, Abnehmen und Wiedereingliedern, GOZ-Pos. 512/513/514
Provisorien, Herstellung, GOZ-Pos. 512/513/514
Abdrücke, GOZ-Pos. 517
Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 517 und 528
Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 518/519 und 529/530/531
Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 520/521 und 507
Berechnung von gegossenen Klammern, GOZ-Pos. 521
Prothesenreparatur, GOZ-Pos. 521
Aktivieren von Klammern, GOZ-Pos. 525
Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 525/526/507
Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 528 und 517
Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 529/530/531 und 518/519
GOZ-Pos. 500 / 501

	Leistungsfaktor bei VMK-Kronen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

In der GOZ findet man keine Gebührennummern speziell für Verblendkronen. Es sind lediglich GOZ-Pos. für Vollkronen vorgesehen (GOZ-Pos. 220/221 und GOZ-Pos. 500/501). Verblendkronen sind Vollkronen, werden also zu Recht unter diesen GOZ-Pos. berechnet; sie stellen jedoch eine besondere Art der Vollkronen dar. Die Besonderheit ist darin begründet, dass das Metallgerüst teilweise mit Verblendmaterial (Kunststoff oder Keramik) überzogen ist. Es ist irrig anzunehmen, dass die Verblendkrone gegenüber der Metallkrone nur eines erhöhten zahntechnischen Aufwandes bedarf. Richtig ist vielmehr,

· dass häufig die Präparation gegenüber einer nichtverblendeten Krone erschwert ist, weil ein erhöhter Platzbedarf für das Verblendungsmaterial besonders im vestibulären Bereich besteht (hierin unterscheidet sich auch die kunststoffverblendete von der keramikverblendeten Krone),

· dass in der Regel zusätzlich eine Anprobesitzung (Rohbrand) notwendig ist und

· dass nicht selten wegen schwieriger Farbanpassungen im Labor (z.B. Nachbrennen) weitere Sitzungen notwendig werden.

Daraus ergibt sich zweifelsfrei, dass die Verblendung einer Krone eine Erhöhung des  Leistungsfaktors (Zeitaufwand und Schwierigkeit) rechtfertigt. Damit ist nicht gesagt, dass jede Verblendkrone automatisch mit dem 3,5fachen Leistungsfaktor zu liquidieren ist. Innerhalb der Schwierigkeitsspanne gibt es auch einfache Fälle, die trotz Verblendung im Einzelfall mit mittleren Leistungsfaktoren abgegolten sein können. Liegt jedoch eine für eine nichtverblendete Goldkrone durchschnittliche Schwierigkeit vor (entsprechend Leistungsfaktor 2,3) und wird in diesem Falle statt einer Goldkrone eine Verblendkrone geplant und eingegliedert, so ist allein dadurch ein Übersteigen des 2,3fachen Faktors gerechtfertigt. 
	Zahnersatz auf Implantaten




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.11.2009
Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen Mesostruktur und Suprakonstruktion auf Implantaten.

Mesostrukturen gehören zu den Sekundärteilen, deren Auswechseln nach GOZ-Nr. 905 zu berechnen ist. Dies bedeutet, dass beim definitiven Einbringen einer Mesostruktur vor der Eingliederung der Suprakonstruktion (Herstellungsphase) - zeitgleich mit einer ZE-Gebührennummer - die GOZ-Nr. 905 anfällt. Ebenso fällt die GOZ-Nr. 905 an für Wechsel der Mesostruktur im Rahmen der Funktionsprüfung, Reinigungsmaßnahmen oder Wiederherstellungs- oder Umbaumaßnahmen. Unter Wechsel kann hierbei auch das Wiedereinfügen derselben Mesostruktur verstanden werden, sofern diese medizinisch notwendig zwecks Reinigung, Überprüfung oder baulicher Veränderung aus dem Munde entfernt und anschließend wieder eingefügt wurde.

Werden mehrere Mesokonstruktionen eingesetzt, so sind diese je Mesokonstruktion berechnungsfähig.

Suprakonstruktionen sind Zahnersatz, die nach Gebührennummern des Abschnitt F „Prothetische Leistungen“ berechnet werden. Suprakonstruktionen können auf Implantaten berechnet werden nach:

· GOZ-Nr. 220 oder 500 für nicht individualisierte (nicht beschliffene) Kronen oder Brückenanker

· GOZ-Nr. 221 oder 501 für individualisierte / mit Hohlkehl- oder Stufenpräparation versehene Kronen oder Brückenanker *

· GOZ-Nr. 503 für Konstruktionen analog von Wurzelkappen (z.B. Snapattachments, „Locatoren“, Magnetattachements etc.) *

· GOZ-Nr. 504 für Teleskop-/Konuskronen bei teleskopierendem ZE * (herausnehmbar oder bedingt herausnehmbar). Das Primärteleskop erfüllt hierbei in der Regel – aber nicht 
zwingend – auch die Funktion der Mesokonstruktion.


· GOZ-Nr. 508 für alle verwendeten Verbindungselemente der Suprakonstruktion (rein implantatgetragene Brücken oder Prothesen sowie Hybridbrücken/-prothesen) mit der Mesostruktur, berechenbar je Verbindungselement (z.B. Friktionsteleskop, Geschiebe, Riegel, Retentionseinsätze aus Kunststoff, Gummi etc., Riegel, Schrauben u. s. w.).

Nicht ansetzbar ist die GOZ-Nr. 508 für die Verschraubung einer Krone mit dem Implantat oder der Mesostruktur. 

Eine Berechnung der GOZ-Pos. 205 ist pro Implantat für die Abdeckung der Verbindungsschraube mit Composite möglich. Hierbei ist es unwesentlich, ob alle Behandlungsschritte der GOZ-Pos. 205 erfüllt sein müssen, da diese auch berechenbar ist, wenn z. B. keine Unterfüllung gelegt werden musste.

Wiedereingliederungen/Reparaturen von Suprakonstruktionen unterliegen denselben Gebührennummern wie der zahngetragene konventionelle Zahnersatz (z.B. GOZ-Nrn. 231, 232, 509, 511), ggf. um die GOZ-Nr. 905 in gleicher Sitzung für die Wiederbefestigung der Mesostruktur ergänzt (s. o.).


*analog im Sinne einer vergessenen Leistung (Regelungslücke)

GOZ-Pos. 504

	Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 504 und 508




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Für eine Teleskopkrone kann immer dann die GOZ-Pos. 508 zusätzlich zur GOZ-Pos. 504 berechnet werden, wenn sie ein Verbindungselement zwischen einem Pfeilerzahn und einer Prothese oder Brücke darstellt.

Hat diese zusätzliche Funktion des Verbindungselementes eine Teleskopkrone im Einzelfall nicht (z. B. Stützteleskop, Resilienzteleskop), so darf für diese Teleskopkrone auch nicht die GOZ-Pos. 508 berechnet werden.

Zusätzliche in eine Teleskopkrone eingebaute Friktionsstiftchen und dergleichen gelten nicht als eigenstän-diges Verbindungselement, da sie lediglich die Funktion des vorhandenen Verbindungselementes verbessern und nicht als eigenständiges Verbindungselement anzusehen sind. Zusätzlich hinzutretende Konstruktions-elemente können dann als Verbindungselement berechnet werden, wenn sie auch alleine, also ohne die Teleskopkrone, die Verbindungsfunktion übernehmen könnten.
GOZ-Pos. 504

	Galvanische Sekundärteile, intraorale Fixierung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 07.07.2004
Der technische Aufwand für die Tertiärstruktur ist laborseitig problemlos berechnungsfähig. Der bei intraoraler Fixierung erforderliche zahnärztliche Mehraufwand ist über den Steigerungsfaktor zu bewerten. Eine Analogberechnung ist nicht möglich, da kein neues Therapieverfahren vorliegt.

GOZ-Pos. 505 / 506

	Teilleistungen bei Zahnersatz




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 17.10.2001

Eine Berechnung von Teilleistungen ist möglich, wenn medizinische oder patientenbezogene Gründe gegen eine sofortige definitive Versorgung sprechen.

Bei Vorhandensein von Teilleistungspositionen sind diese anzusetzen. 

Es ist nicht richtig, dass die Berechnung von Teilleistungen nur möglich sein soll, wenn der zahnmedizinische Handlungsbedarf aufgrund von Tod, Unfall oder Behandlerwechsel wegfällt.

GOZ-Pos. 507
	Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 507 und 520 / 521




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Bei der Modellgussprothese kann neben der GOZ-Pos. 521 je Spanne bzw. Freiende die GOZ-Pos. 507 berechnet werden. Die GOZ-Pos. 521 beschreibt nur einen Teil der bei einer Modellgussprothese durchge-führten zahnärztlichen Leistung, nämlich die Anfertigung des Grundgerüstes. Nach dem in der amtl. Begrün-dung der Bundesregierung zur GOZ (Bundesratsdrucksache Nr. 276/87) erklärten Willen des Verordnungs-gebers sind Prothesen nicht mehr nach der Zahl der zu ersetzenden Zähne zu berechnen, sondern nach der Zahl der zu überbrückenden Spannen.
Für die Berechnung von "Spannen", auch bei Prothesen, gibt es im Gebührenverzeichnis nur eine Position, die GOZ-Pos. 507. 

Die GOZ-Pos. 507 weist keinerlei Ausschlussbestimmungen oder einschränkende Bestimmungen zur Be-rechnungsfähigkeit auf, außer dass sie für jedes genannte Konstruktionselement einmal berechnungsfähig ist.

Die GOZ-Pos. 521, Modellgussprothese, erwähnt in der Leistungsbeschreibung nur die Abgeltung der Halte- und Stützelemente nebst Einschleifen der Auflagen. Die zu ersetzenden Zähne nebst Sätteln, die Sattel-spannen oder Freiendsättel, sind nicht im Text der GOZ angesprochen und werden nach GOZ-Pos. 507 berechnet.

Dieser Beschluss gilt entsprechend für die Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 507 und 520.




	GOZ-Pos. 507




Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 507 / 525 / 526
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die GOZ-Pos. 507 kann bei prothetischen Leistungen dann zusätzlich zur GOZ-Pos. 526 berechnet werden, wenn ein neuer Prothesen-Sattel geplant und an die bestehende Prothese angefügt wurde.

Wird hingegen lediglich ein bestehender Sattel um weitere Zähne erweitert, kann hierfür die GOZ-Pos. 507 nicht berechnet werden.

Sind für die Wiederherstellung der Funktion einer Prothese mehrere selbständige Planungen, Arbeitsschritte oder verschiedene Maßnahmen (z. B. Wiederbefestigen von Zähnen, Bruch-/Sprungreparaturen, Lötungen, Erneuerungen von Zähnen, usw.) notwendig, können die GOZ-Pos. 525 bzw. 526 je Planung, Arbeitsschritt oder Maßnahme berechnet werden. 

Welche der beiden GOZ-Pos. 525/526 für die einzelne Maßnahme in Ansatz gebracht werden kann, ist davon abhängig, ob für die einzelne Maßnahme ein Abdruck erforderlich gewesen wäre oder nicht.


	


GOZ-Pos. 508 / 510



Erneuerte Sekundärteile als Verbindungselement 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die GOZ-Pos. 508 kann unter den bei GOZ-Pos. 504/508 beschriebenen Voraussetzungen neben der 
GOZ-Pos. 510 berechnet werden. Wenn also das Sekundärteil einer in einer Brücke oder Prothese als Verbindungselement wirkenden Teleskopkrone erneuert werden muss, fällt die GOZ-Pos. 510 für die Leistung der Erneuerung des Sekundärteleskops, die GOZ-Pos. 508 für die erneute Herstellung der Ver-bindungsfunktion an.

Bei der Erneuerung von Geschiebe-Sekundärteilen ist die GOZ-Pos. 508 neben der GOZ-Pos. 525 bzw. 526 anzusetzen, da die Verbindungsfunktion erneut hergestellt und darüber hinaus eine Reparatur der Prothese erforderlich wird.

GOZ-Pos. 508

	Verschraubung




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998
Bei verschraubten Kronen auf Implantaten ist die GOZ-Pos. 508 in Verbindung mit der GOZ-Pos. 220/500 nicht berechnungsfähig, da die Befestigung einer Krone im Zusammenhang mit deren Eingliederung mit der Gebühr für die Krone abgegolten ist.

Eine Berechnung der GOZ-Pos. 205 ist pro Implantat für die Abdeckung der Verbindungsschraube mit Composite möglich. Hierbei ist es unwesentlich, ob alle Behandlungsschritte der GOZ-Pos. 205 erfüllt sein müssen, da diese auch berechenbar ist, wenn z. B. keine Unterfüllung gelegt werden musste. 

GOZ-Pos. 508

Berechnung von gegossenen Klammern 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997 

Gegossene Klammern können nicht nach der GOZ-Pos. 508 berechnet werden. Die Beschreibung der Modellgussprothese (GOZ-Pos. 521) lautet "mit gegossenen Halte-und Stützelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen". Dadurch ist ausgesagt, dass die gegossenen Klammern der Prothese mit der Berechnung der GOZ-Pos. 521 abgegolten sind. Eine zusätzliche gesonderte Berechnung ist nach § 4 Abs. 2 ausgeschlossen.



	GOZ-Pos. 509 / 510




Wiederherstellung der Funktion eines Verbindungselementes 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die GOZ-Pos. 509 bezieht sich beispielsweise auf das Aktivieren eines Verbindungselements oder auf den Austausch eines Verschleißteils. Sie ist daher bei Geschieben, Teleskopen und dgl. zu berechnen, wenn die Funktion wiederhergestellt werden kann und eine Neuanfertigung nicht erforderlich ist.

Die GOZ-Pos. 525 und 526 können dann neben der GOZ-Pos. 509 gesondert berechnet werden, wenn weitere zusätzliche Maßnahmen erforderlich wurden.



	GOZ-Pos. 511




Brückenreparatur 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Wird eine Brücke wiederhergestellt, fällt für die Wiedereingliederung nach Wiederherstellung einmal die GOZ-Pos. 511 an. Damit ist die Wiedereingliederung der Brückenspannen und die Wiedereingliederung der die Brückenspannen begrenzenden Brückenpfeilerkronen abgegolten. Die erhöhte Schwierigkeit beim Wiedereingliedern großer oder mehrspanniger Brücken kann für die Bemessung des Leistungsfaktors heran-gezogen werden. Sind mit den Pfeilerkronen weitere Kronen (die also keine lückenbegrenzenden Pfeiler-kronen sind) verbunden, so kann die Wiedereingliederung dieser Kronen zusätzlich nach GOZ-Pos. 231 je Krone berechnet werden. 

Die Wiederherstellungen selbst sind, wenn Brückenanker oder zusätzlich verbundene Kronen repariert werden müssen (z. B. nach Aufschlitzen) bzw. wenn Verblendungen an beliebiger Stelle der Brücke repariert wurden, nach GOZ-Pos. 232 zu berechnen.

GOZ-Pos. 512 / 513 / 514

	Provisorien, Wiedereingliederung im Notdienst




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997 

Da die Leistungsbeschreibung der GOZ-Pos. 512 / 513 / 514 sich nur auf das Eingliedern von Provisorien, nicht jedoch auf deren Anfertigung bezieht, kommt diese Position auch bei der Wiedereingliederung gelöster Provisorien in Betracht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Provisorien in der eigenen Praxis eingegliedert worden waren. Es ist darauf zu achten, dass der Leistungsfaktor so gewählt wird, dass das Honorar im Ver-hältnis zur Leistung angemessen ist.


	GOZ-Pos. 512 / 513 / 514




	Provisorien, Abnehmen und Wiedereingliedern




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Das Abnehmen und Wiedereingliedern von Hülsen und prov. Kronen ist mit den Gebühren nach 
GOZ-Pos. 512 bis 514 abgegolten.

Verlust oder Zerstörung der Hülsen/prov. Kronen löst den erneuten Ansatz der GOZ-Pos. 512 bis 514 aus. Wiederholtes Abnehmen und Wiederbefestigen findet Niederschlag im angemessenen Leistungsfaktor. Gleiches trifft für die Reparaturen von beschädigten Hülsen/prov. Kronen zu. (Dieser Beschluss gilt auch für die GOZ-Pos. 226 / 227 / 228).



GOZ-Pos. 512 / 513 / 514

Provisorien, Herstellung

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 22.01.1999

Die Herstellung von provisorischen Kronen aus Kunststoff kann als technische Leistung zusätzlich zum Zahnarzthonorar berechnet werden, da die GOZ-Pos. 227, 228, 512, 513, 514, 708 und 709 nur die Eingliederung der Provisorien umfassen. Bei provisorischen Einlagefüllungen kann nur die technische Leistung für die Herstellung berechnet werden, jedoch kein zahnärztliches Honorar für die Eingliederung. Die Herstellung der Provisorien muss nicht in der Laborrechnung ausgewiesen sein, wenn es sich um eine in der zahnärztlichen Praxis durchgeführte Leistung handelt. Sie kann auch als eigene Leistungsposition in der Honorarliquidation des Zahnarztes aufgeführt werden und zwar ohne Labornummer. Die Frage einer eventuellen Mehrwertsteuerpflicht muss in jeder Praxis individuell geklärt werden.

Bei laborgefertigten Provisorien bietet sich z. B. die Berechnung nach BEB Nr. 1401 oder 1402 an.



	GOZ-Pos. 517




Abdrücke 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 29.10.2003
Abdrücke können nach GOZ-Pos. 517 dann berechnet werden, wenn der konfektionierte Löffel individua​lisiert wurde. Die Berechnung ist aufgrund des erhöhten Aufwands auch mehrfach pro Sitzung pro Kiefer möglich.
	GOZ-Pos. 517




	Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 517 und 528




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.06.1998

Wird im Zusammenhang mit einer Unterfütterungsmaßnahme mit GOZ-Pos. 528 die vorhandene Prothese zu einem individuellen Löffel umgestaltet (z. B. durch Rand- oder Basiskürzung/-veränderung), so ist die GOZ-Pos. 517 gleichzeitig berechenbar.

GOZ-Pos. 518 / 519

	Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 518/519 und 529/530/531




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.06.1998

Wird im Zusammenhang mit einer Unterfütterungsmaßnahme nach GOZ-Pos. 529/530/531 die vorhandene Prothese zu einem individuellen Löffel umgestaltet (z. B. durch Rand- oder Basiskürzung/-veränderung) und wird damit eine funktionelle Abformung vorgenommen, so ist die GOZ-Pos. 518 bzw. 519 gleichzeitig berechenbar.

GOZ-Pos. 520 / 521

	Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 520/521 und 507




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Bei der Modellgussprothese kann neben der GOZ-Pos. 521 je Spanne bzw. Freiende die GOZ-Pos. 507 berechnet werden. Die GOZ-Pos. 521 beschreibt nur einen Teil der bei einer Modellgussprothese durchge-führten zahnärztlichen Leistung, nämlich die Anfertigung des Grundgerüstes. Nach dem in der amtl. Be-gründung der Bundesregierung zur GOZ (Bundesratsdrucksache Nr. 276/87) erklärten Willen des Verord-nungsgebers sind Prothesen nicht mehr nach der Zahl der zu ersetzenden Zähne zu berechnen, sondern nach der Zahl der zu überbrückenden Spannen.
Für die Berechnung von "Spannen", auch bei Prothesen, gibt es im Gebührenverzeichnis nur eine Position, die GOZ-Pos. 507. 

Die GOZ-Pos. 507 weist keinerlei Ausschlussbestimmungen oder einschränkende Bestimmungen zur Berechnungsfähigkeit auf, außer dass sie für jedes genannte Konstruktionselement einmal berechnungsfähig ist.

Die GOZ-Pos. 521, Modellgussprothese, erwähnt in der Leistungsbeschreibung nur die Abgeltung der Halte- und Stützelemente nebst Einschleifen der Auflagen. Die zu ersetzenden Zähne nebst Sätteln, die Sattel-spannen oder Freiendsättel, sind nicht im Text der GOZ angesprochen und werden nach GOZ-Pos. 507 berechnet.

Dieser Beschluss gilt entsprechend für die Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 507 und 520.

GOZ-Pos. 521

Berechnung von gegossenen Klammern 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 31.10.1997

Gegossene Klammern können nicht nach der GOZ-Pos. 508 berechnet werden. Die Beschreibung der Modellgussprothese (GOZ-Pos. 521) lautet "mit gegossenen Halte- und Stützelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen". Dadurch ist ausgesagt, dass die gegossenen Klammern der Prothese mit der Berechnung der GOZ-Pos. 521 abgegolten sind. Eine zusätzliche gesonderte Berechnung ist nach § 4 Abs. 2 ausgeschlossen.




	GOZ-Pos. 521




Prothesenreparatur 

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 03.06.1998

Werden partielle Prothesen mit einer Metallbasis erneuert dergestalt, dass sämtliche Metallteile erhalten bleiben, aber sämtliche Kunststoffteile ausgewechselt werden, sind die jeweiligen GOZ-Pos. für eine Neuanfertigung - GOZ-Pos. 521 und GOZ-Pos. 507 (letztere ggf. mehrfach) – in Ansatz zu bringen. 

Hierfür sind nicht die Gebühren für Reparaturen (GOZ-Pos. 525/526 ) anzusetzen.



	GOZ-Pos. 525 




Aktivieren von Klammern
Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 25.09.1998

Das Aktivieren von Klammern kann nach GOZ-Pos. 525 je Prothese berechnet werden.
	GOZ-Pos. 525 / 526




Nebeneinanderberechnung der GOZ-Pos. 526 und 507

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 06.03.1998

Die GOZ-Pos. 507 kann bei prothetischen Leistungen dann zusätzlich zur GOZ-Pos. 526 berechnet werden, wenn ein neuer Prothesen-Sattel geplant und an die bestehende Prothese angefügt wurde.

Wird hingegen lediglich ein bestehender Sattel um weitere Zähne erweitert, kann hierfür die GOZ-Pos. 507 nicht berechnet werden.

Sind für die Wiederherstellung der Funktion einer Prothese mehrere selbständige Planungen, Arbeitsschritte oder verschiedene Maßnahmen (z. B. Wiederbefestigen von Zähnen, Bruch-/Sprungreparaturen, Lötungen, Erneuerungen von Zähnen, usw.) notwendig, können die GOZ-Pos. 525 bzw. 526 je Planung, Arbeitsschritt oder Maßnahme berechnet werden. 

Welche der beiden GOZ-Pos. 525 / 526 für die einzelne Maßnahme in Ansatz gebracht werden kann, ist davon abhängig, ob für die einzelne Maßnahme ein Abdruck erforderlich gewesen wäre oder nicht. 

	GOZ-Pos. 528




	Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 528 und 517




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.06.1998

Wird im Zusammenhang mit einer Unterfütterungsmaßnahme mit GOZ-Pos. 528 die vorhandene Prothese zu einem individuellen Löffel umgestaltet (z. B. durch Rand- oder Basiskürzung/-veränderung), so ist die GOZ-Pos. 517 gleichzeitig berechenbar.

GOZ-Pos. 529/530/531

	Nebeneinanderberechnung von GOZ-Pos. 529/530/531 und 518/519




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 26.06.1998

Wird im Zusammenhang mit einer Unterfütterungsmaßnahme nach GOZ-Pos. 529/530/531 die vorhandene Prothese zu einem individuellen Löffel umgestaltet (z. B. durch Rand- oder Basiskürzung/-veränderung) und wird damit eine funktionelle Abformung vorgenommen, so ist die GOZ-Pos. 518 bzw. 519 gleichzeitig be-rechenbar.
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